
BERUFSINFORMATION
Der Pflegeassistenzberuf ist ein qualifizierter Gesund-
heits- und Krankenpflegeberuf zur Unterstützung von 
Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- 
und Krankenpflege sowie von Ärztinnen bzw. Ärzten. 
Der Pflegeassistentin bzw. dem Pflegeassistenten 
obliegt die Durchführung der an sie bzw. ihn über-
tragenen Aufgaben in verschiedenen Pflege- und Be-
handlungssituationen bei Menschen aller Altersstufen. 

Der Einsatzbereich erstreckt sich auf den Akut- und 
Langzeitbereich in stationären, ambulanten, mobilen 
und teilstationären Versorgungsformen.
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AUSBILDUNGSINFORMATION
Die Ausbildung zur Pflegeassistentin bzw. zum Pflege- 
assistenten wird als Vollzeitausbildung (40 Wochen-
stunden) angeboten. Sie umfasst insgesamt 1.600 
Stunden, wobei mindestens die Hälfte auf die theore-
tische Ausbildung und mindestens ein Drittel auf die 
praktische Ausbildung entfallen. 

Theoretische Ausbildung
Themenfelder

Grundsätze der professionellen Pflege I

Pflegeprozess I (einschließlich EDV)

Beziehungsgestaltung und Kommunikation

Grundzüge und Prinzipien der Akut- und Langzeitpflege  
einschließlich Pflegetechnik Teil 1

Grundzüge medizinischer Diagnostik und Therapie in der Akut- und 
Langzeitversorgung einschließlich medizinische Pflegetechnik Teil 1

Grundzüge und Prinzipien der Akut- und Langzeitpflege  
einschließlich Pflegetechnik Teil 2

Grundzüge medizinischer Diagnostik und Therapie in der Akut- und 
Langzeitversorgung einschließlich medizinische Pflegetechnik Teil 2

Kooperation, Koordination und Organisation I

Entwicklung und Sicherung von Qualität I

Lernbereich Training und Transfer I

Praktische Ausbildung
Praktikum Fachbereich

Akutpflege operative und konservative medizi-
nische Fachbereiche

Langzeitpflege Pflegeheim, mobile Pflege, geriatrische 
Tageszentren, Einrichtungen für 
Menschen mit Behinderungen mit 
Pflegeschwerpunkt

Wahlpraktikum mobile, ambulante, teilstationäre und 
stationäre Versorgungsformen

Theorie-Praxistransfer  
einschließlich Praxis- 
reflexion 

Lernbereich Training und Transfer  
(z. B. Fertigkeitentraining, Simulations-
verfahren)



ALLGEMEINE INFORMATION
Die Ausbildung dauert ein Jahr und die Auszubildenden 
sind sozialversichert.

Kurskosten

Über die aktuellen Kurskosten und etwaige individuelle 
Kostenübernahmemodelle berät Sie die Ausbildungsein-
richtung Ihrer Wahl (siehe Beiblatt). 

Weitere Informationen unter:
www.wienkav.at/ausbildung/pflegeassistenz
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BEWERBUNGSINFORMATION
Die Bewerbung ist nur an einer Schule für Gesundheits- 
und Krankenpflege des Wiener Krankenanstalten-
verbundes (KAV) möglich und auf Wunsch KAV-weit 
gültig.

Bewerbungsfrist

Ausbildungsbeginn September: 
 vom  7. Jänner bis 31. März 

Ausbildungsbeginn März: 
  vom 1. Juni bis 30. September

Einsendung folgender Unterlagen an die gewählte 
Schule:

  Aufnahmeansuchen (erhältlich in der jeweiligen 
Schule oder im Internet)

 Lebenslauf
 Passfoto
  Kopie des Zeugnisses der derzeit bzw. zuletzt 
besuchten Schule (nicht deutschsprachige 
Zeugnisse müssen von einer gerichtlich beeideten 
Dolmetscherin bzw. einem gerichtlich beeideten 
Dolmetscher übersetzt sein)

Nach Einlangen und Prüfung der Unterlagen erfolgt 
die Einladung zum standardisierten Auswahlverfahren.

Für die Bewerbung ist eine Bearbeitungsgebühr zu 
entrichten.

AUFNAHMEINFORMATION
Formale Zugangsvoraussetzungen

 Lebensalter von mindestens 17 Jahren
  Erfolgreiche Absolvierung der 9. Schulstufe oder 
der Pflichtschulabschlussprüfung (Ausnahmen in 
Einzelfällen möglich)

  Die zur Erfüllung der Berufspflichten erforderliche 
gesundheitliche Eignung und Vertrauenswürdigkeit

  Die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache 
(Niveaustufe B2)

Die Pflegeassistenzausbildung setzt gemäß § 97 GuKG 
eine berufliche Erstausbildung voraus.

Persönliche Voraussetzungen

 Einfühlungsvermögen und Beobachtungsgabe
  Aufgeschlossenheit für menschliche und soziale 
Probleme

 Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein
 Belastbarkeit
 Teamfähigkeit und Dynamik
 Praktische Begabung


